
üegierungs - Blatt

Hro Söerzogehn m

Sachsen-Weimar-Eisenach.

Nummer 3. Weimar. 12. Februar 1848.

Ministerial-Bekanntmachung.
Da in Folge der in neuerer Zeit eingetretenen Geldverhältnisse die Ab-

a#nderung des unter dem 27. Juli 1847 in Nummer 23 des Regierungs-Blattes

vom Jahre 1847 bekannt gemachten Planes für die Emission von 20,000

Stück Prioritats-Obligationen der Thüringischen Eisenbahn-Gesellschaft zur Deckung

der Kosten für vollständige Herstellung der Thüringischen Eisenbahn mit Doppel-

geleise als nothwendig sich herausgestellt und ein von genannter Gesellschaft

unter Zurückziehung jenes Planes vorgelegter neuer Plan die Genehmigung Sr.

Königlichen Hoheit, des Großherzogs, und die Zustimmung des getreuen Land-

tags erhalten hat: so wird die hierüber ausgefertigte Genehmigungsurkunde mit

dem neuen Plane zur Nachricht und Nachachtung hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Weimar am 8. Februar 1848.

Großherzoglich Sächisches Staats-Ministerium,

zweites Departement.

Schweitzer.
3
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Genehmigungsurkunde
zu

einem Anleiheplane der Thüringischen Eisen-
bahn-Gesellschaft.

Carl Friedrich,
von Gottes Gnaden Großherzog von Sachsen-Weimar-

Eisenach, Landgraf in Thuringen, Markgraf zu Meißen,
gefürsteter Graf zu Henneberg, Herr zu Blankenhayn,

Neustadt und Tautenburg
2c. 2.

Nachdem von Seiten der unter dem 10. September 1844 von Uns be-

stätigten Thüringischen Eisenbahn-Gesellschaft beantragt worden ist, der-

selben zur Deckung der Kosten für vollständige Herstellung der Thüringischen
Eisenbahn mit Doppelgeleise die Ausstellung von zwanzig Tausend Stück auf
den Inhaber lautender Prioritäts-Obligationen im Gesammtbetrage von vier

Millionen Thalern zu gestatten: so ertheilen Wir hierzu Unsere landesherrliche
Genehmigung, indem Wir zugleich den, die näheren Bedingungen enthaltenden
unter dem 20. Januar 1848 gerichtlich vollzogenen anliegenden Plan für die

Emission von 20,000 Stück Prioritats-Obligationen der Thüringischen Eisen-

bahn-Gesellschaft über zusammen 4,000,000 Thaler hierdurch in allen Punkten
bestätigen.

Die gegenwärtige Urkunde ist mit dem erwähnten Plane durch das Re-

gierungs-Blatt des Großherzogthumes zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

So geschehen und gegeben Weimar am 8. Februar 1848.

1 Carl Friedrich.
Freih. v. Gersdorff. Schweitzer, v. Watzdorf. Thon. v. Wegner.



Plan
für die

Emission von 20,000 Stuck Prioritäts-Obligationen

der

Thüringischen Eisenbahn-Gesellschaft

über

zusammen 4,000,000 Thaler.
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Nachdem durch statutenmäßigen Beschluß der General-Versammlung der
Thüringischen Eisenbahn-Gesellschaft vom 31. Mai 1847 die Erhöhung des

ursprünglichen Anlage-Kapitals für die Thüringische Eisenbahn von Neun

Millionen Thaler auf dreizebn Millionen Thaler Preußisches Courant zur Vollen-

dung des Baues dieser Bahn und zur Herstellung des zweiten Geleises be-

willigt worden, ist wegen Aufbringung und Sicherstellung der hiernach noch

zu beschaffenden 4,000,000 Thlr. nachfolgender

Plan
zur Emittirung von 20,000 Stück Prioritäts-Obligationen der Thüringischen

Eisenbahn-Gesellschaft über zusammen

4,000,000 Thaler Preußisches Courant
festgestellt.

g. 1.

Die zu emittirenden Obligationen werden in vier Serien A, B, C und

D und in jeder Serie unter fortlaufenden Nummern nach dem unter A bei—

geschlossenen Schema auf farbigem Papier mit schwarzem Druck stempelfrei
ausgefertigt.

Die erste Serie (A) umfaßt 500 Stück zu 1000 osub J 1— 500, 500,000 AMs
„ zweite „ (3) „ 2000 „ „ 500 „ „ „ 1— 2000, 1,000,000 „

5, dritte 1 (C) 77 7500 77. 14 200 5% *7 * 1 — 7500, 1,500,000 77

„ vierte „, (D) „10,000 „ „ 100 „ „ „ 1—10,000, 1,000,000 %„,

Schema B.

Schema C.

Summa in Preuß. Courant 4,000,000 %

Mit diesen Prioritäts-Obligationen werden Zins-Coupons auf Papier
von gleicher Farbe der Obligationen, schwarz gedruckt, auf 6 Jahre auzge-

geben und nach Ablauf dieser Zeit, gegen Einreichung des mit auszugebenden

Talons erneuert. Von diesen 4,000,000 ist den hohen Staatsregierungen von

Sachsen-Weimar-Eisenach und Sachsen Coburg und Gotha Eine Million unter-

pfandlich gegen Gewährung des gleichen Betrages in ihrem Papiergelde eingesetzt.

g. 2.

Sammtliche im §. 1 gedachte Prioritats-Obligationen aller vier Serien

haben unter sich gleiche Rechte und werden mit vier und ein halb pro Cent

vom 1. Januar 1848 ab jährlich verzinst. Die Zinsen werden in halbjahrigen

Raten postnumerando nicht nur hier in der Hauptkasse der Gesellschaft und
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in den an der Bahn gelegenen Städten, sondern auch nach näherer Bekannt-

machung durch die F. 11 des Saatuts bezeichneten öffentlichen Blätter in Berlin,

Leipzig und Frankfurt a. M. gezahlt. Zinsen von Prioritäts-Obligationen,

deren Erhebung innerhalb vier Jahren von dem in dembetreffenden Coupon

bestimmten Zahlungstage ab nicht geschehen ist, verfallen zum Vortheil der

Gesellschaft.

g. 3.

Die Prioritats-Obligationen unterliegen der Amortisation, zu welcher
jährlich von 1849 ab mindestens ein halbes Prozent des ausgegebenen

Priorikäts-Obligationen-Betrages durch Verloosung verwandt wird.

Die Auszahlung des Kapital-Betrages der zu amortisirenden Obligationen

erfolgt am 1. Juli jeden Jahres, zum ersten Male am 1. Juli 1849.

Der Thüringischen Eisenbahn-Gesellschaft bleibt jedoch das Recht vorbe-

halten, unter Genehmigung der betheiligten drei hohen Staatsregierungen den

Amortisations-Fonds zu verstärken und dadurch die Tilgung der Prioritaäts-
Obligationen zu beschleunigen, als auch dieselben durch die vorgedachten öffent-
lichen Blätter mit halbjähriger Frist zu kündigen und durch Zahlung des Nenn-

werthes nebst den bis dahin aufgelaufenen Zinsen einzulösen; die Kündigung
darf aber nicht vor dem 1. Januar 1854 geschehen.

Ueber die erfolgte Amortisation wird den betreffenden Ministerien der drei

hohen betheiligten Staatsregierungen alljahrlich ein Nachweis eingereicht.

K 4.

Die Inhaber der Prioritäts-Obligationen sind auf Höhe der darin ver-

schriebenen Kapitals-Beträge und der dafür nach F. 2 zu zahlenden Zinsen

Gläubiger der Thüringischen Eisenbahn-Gesellschaft; sie sind daher befugt, wegen
ihrer Kapitale und Zinsen sich an das gesammte Vermögen der Gesellschaft
und an dessen Erträge mit unbedingter Priorität vor den Inhabern der Stamm-

Aktien und der zu denselben gehörigen Dividenden-Scheine zu halten.

 *-.,

Die Inhaber der Prioritcts-Obligationen sind nicht befugt, die Zahlung
der darin verschriebenen Kapitals-Beträge nebst Zinsen anders, als nach

Maßgabe des im §F. 83 gedachten Amortisations-Mans zu fordern, ausgenommen
wenn
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) ein Zins-Zahlungstermin länger als 8 Monate unberichtigt bleibt,
b) der Transport auf der Eisenbahn länger als 6 Monate ganz aufhört,

c) gegen die Eisenbahn-Gesellschaft Schulden halber Erekution durch Abpfan-
dung oder Subhastation vollstreckt wird,

4) Umstände eintreten, die jeden andern Gläubiger nach allgemein gesetz-
lichen Grundsätzen berechtigen würden, einen Arrest-Schlag gegen die
Gesellschaft zu begründen und

e) die im F. 8 festgesetzte Amortisation nicht eingehalten wird.
In den Fällen n bis incl. d bedarf es einer Kündigungsfrist nicht,

sondern das Kapital kann von dem Tage ab, an welchem einer dieser Fälle

eintritt, zurückgefordert werden und zwar:

bei a) bis zur Zahlung des betreffenden Zins-Coupons,

bei b) bis zur Wiederherstellung des unterbrochenen Transport-Betriebes,

bei c) bis zum Ablaufe eines Jahres nach Aufhebung der Exekution,

bei d) bis zum Ablaufe eines Jahres, nachdem jene Umstände aufgehört haben.
In dem unter c vorgedachten Falle ist jedoch eine dreimonatliche Kündi-

gungsfrist zu beobachten, auch kann der Inhaber einer Prioritäts= Obligation
von diesem Kündigungsrechte nur innerhalb dreier Monate von dem Tage ab

Gebrauch machen, wo die Zahlung des Amortisations-Quantums hatte

erfolgen sollen.
Bei Geltendmachung des vorstehend unter n#bisc festgestellten Rückforde-

rungsrechts sind die Inhaber der Prioritäts-Obligationen befugt, sich an

das gesammte bewegliche und unbewegliche Vermögen der Gesellschaft zu halten.

 *15,

So lange nicht die sämmtlichen kreirten Prioritäts-Obligationen einge-

lößt sind, oder der zur Einlösung erforderliche Geldbetrag gerichtlich deponirt

ist, darf die Gesellschaft keines ihrer Grundstücke, insoweit dasselbe zum Bahn-
körper der Hauptbahn, zu den daran gelegenen Bahnhöfen und zum vollstän-

digen Transport-Betriebe auf der Eisenbahn erforderlich ist, veräußern. Der
Verkauf oder die dauernde Ueberlassung einzelner Theile der Bahnhöfe an den

Staat, zum Postbetriebe, an Gemeinden, Korporationen oder Individuen,
zum Zwecke von Staatseinrichtungen, oder zur Anlage von Packhöfen und

Waarenniederlagen, oder sonstiger zum Nutzen des Bahnbetriebes und, ohne

diesen zu gefährden, den Vortheil der Gesellschaft erzielenden Einrichtungen,
gehört nicht zu dicesen untersagten Veraäußerungen;z auch bleibt der Gesellschaft

freie Dioposition über diejenigen ihr gehörigen Grundstücke vorbehalten, welche
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nach einem Attest des betreffenden Regierungs-Kommissars zum Transport--
Betriebe auf der Hauptbahn nicht nothwendig erforderlich sind.

g. 7.

Die Thuringische Eisenbahn-Gesellschaft ist nicht berechtigt, ein Anleihe-
geschaft zu machen, welches die, den nach diesem Plane zu emittirenden vier

Millionen Thaler Prtrioritats-Obligationen eingeraumte Rechte, irgend beein-
trachtigte oder schmalerte.

g. 8.

Die Ausloosung der nach §. 3 jährlich zu amortisirenden Prioritäts-

Obligationen geschieht durch die Direktion der Gesellschaft in Erfurt im April

und zwar in einem vierzehen Tage vorher durch die mehrgedachten öffentlichen

Blätter bekannt zu machenden Termine, dem beizuwohnen den Inhabern dieser

Obligationen die Befugniß zusteht. Ueber die Verhandlung ist vom Syndikus

der Gesellschaft ein Protokoll aufzunehmen.

. 9.

Die Nummern der ausgeloosten Prioritäts-Obligationen werden binnen

vierzehen Tagen nach Abhaltung des K. 8 gedachten Termins öffentlich bekannt
gemacht und es erfolgt die Auszahlung derselben von dem im F. 8 bezeichneten

Tage an, nach dem Nominal-Werthe an die Vorzeiger derselben, gegen Aus-

lieferung der Obligationen durch die Hauptkasse zu Erfurt (und in Berlin,

Leipzig und Frankfurt a. M.) Mit dem im F. 3 angegebenen Zahlungstage

hört die Verzinsung der ausgeloosten Prioritäts-Obligationen auf. Die Cou-

pons über die noch nicht fällig gewesenen Zinsen und der Talon sind mit der

ausgeloosten Prioritäts-Obligation gleichzeitig zu übergeben; geschieht dieses nicht,
so wird der Betrag dieser fehlenden, noch nicht fälligen Zins-Coupons von
dem Kapital gekürzt, um vorkommenden Falles zu deren Einlösung zu dienen.

Die im Wege der Amortisation eingelösten Prioritäts-Obligationen nebst
den noch nicht fälligen Coupons werden in Gegenwart der Direktion und des

Syndikus der Gesellschaft, der darüber ein Protokoll aufzunehmen hat, ver-

brannt und, daß dieses geschehen, wird unter Angabe der Nummern durch

die öffentlichen Blätter bekannt gemacht. «

DieinFolgederRückfokdekungvonSeitenvekJnhaber(§.5)odck
verKündigung(§.8)außerhalbderplanmäßigenAmortisationeingelöstenPkio-
rität8-ObligationenhingegenistdieGesellschaftbefugt,wiederauszugeben.
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g. 10.

Diejenigen Prioritats-Obligationen, welche ausgeloost und gekundigt sind,
und, der Bekanntmachung durch die offentlichen Blatter ungeachtet, nicht recht-

zeitig zur Realisation eingehen, werden wahrend der nachsten zehen Jahre von
der Direktion der Thuringischen Eisenbahn-Gesellschaft alljahrlich einmal offentlich

aufgerufen; gehen sie dessenungeachtet aber nicht spaätestens binnen Jahresfrist
nach dem letzten öffentlichen Aufrufe zur Realisation ein, so erlischt ein jeder
Anspruch aus denselben an das Gesellschaftsvermögen, was dann unter An-

gabe der Nummern der nach diesem Verfahren werthlos gewordenen Prioritäts-
Obligationen von der Direktion öffentlich bekannt zu machen ist. Die Gesell-

schaft hat aus dergleichen Prioritäts-Obligationen keinerlei Verpflichtung mehr,
doch steht es der General-Versammlung frei, die gänzliche oder theilweise

Realisirung aus Billigkeitsrücksichten zu beschließen.

g. 11.

Die in diesem Plane §§9. 2, 3, 8, 9 und 10 vorgeschriebenen öffentlichen

Bekanntmachungen erfolgen in den Blättern, welche das Gesellschafts= Statut
§. 11 für solche Fällc bestimmt, nämlich in der allgemeinen Preußischen Zeitung,
dem Beiblatte zur Weimarischen Zeitung, der Gothaischen privilegirten Zeitung

und der Leipziger Zeitung. Wenn eins dieser Blätter eingeht, hat die Direktion

in den drei anderen das an dessen Stelle tretende ein für allemal bekannt

zu machen. Die Bekanntmachung in noch anderen Blattern zu erlassen, behält

sich die Direktion nach Umständen vor.

Erfurt am 1. Januar 1848.

Die Gesellschafts-Vorstande.

Der Verwaltungs-Ratb. Die Direktion.

Graf v. Keller. D. K. Batsch. Arzberger. Graf v. Keller. D. K. Batsch. Arzberger.

Fr. Heerwart. Karl Volland. Schumann. Völker. Herrmann.

A. Oschmann. Rasch.

G. Glenck. J. v. Helldorff.

Wucherer. Jacob.
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A.

Trioräkäts-Obligation
der

Thüringilschen Elsenbahn-Gesellschaft

irs es Se. 70 Tde
ahre 6 bis 1853 und erfo nur gegen abt
* M7. , uasgesi#nen ulirs "

über

1000 Thaler Preuss. Cour.

Inhaber dieser Obligation hat auf Höhe des obigen

Betrages von Ein Tausend Thalern Preuss. Cou-

rant Antheil an dem in Gemäßheit der von den be-

Stheiligten drei hohen Staatsregierungen ertheilten Ge-

nehmigung und nach den Bestimmungen des umstehenden

Planes emittirten Kapital von vier Millionen Tha-

lern Prioritats-Obligationen der Thüringischen Eisen-

bahn-Gesellschaft.

Erlurt den 1. Januar 1848.

Die DOirektion

der Thuringischen Eisenbahn-Gesellschaft.

(Stempel) N. N.

Ver Renbdant Eingetragen
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 Schlußdes§.2desPlanes. ZinsenvonPrioritäts.Obligationen,derenErhebunginnerhalb4Jahren vondem,indenbetreffendenCouponsbezeichnetenZahlungstageabnicht geschehenist,verfallenzumVortheilderGesellschaft.

B.

Erster Zins-Coupon
der Thüringischen Eisenbahn-Prioritäts-Obligation

9e. WI. zahlbar am 1. Juli 1848.

Inhaber dieses empfängt am 1. Juli 1848 die halbjähri-

gen Zinsen der oben benannten Prioritats-Obligation über

1000 Thaler

mit

Zwei und Zwanzig Thalern Funfzchen Silbergroschen

Preuß. Courant.

Erfurt den

Die Direktion

der Thüringischen Eisenbahn-Gesellschaft.

(Stempel)

Eingetragen im Coupon-Buche
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C.

Serie A.

Talon
zur Prioritäts-Obligation

W.

der Thüringischen Eisenbahn-Gesellschaft

über

Ein Tausend Thaler Preuss. Courant.

Der Inhaber dieses Talons empfängt gegen dessen Rückgabe nach

Einlösung der jetzt ausgegebenen Zwölf Zins-Coupons zu der oben

bezeichneten Obligation die zweite auszugebende Reihe von Zwölf Zins-

Coupons nebst Talon.

Erlurt den 1. Januar 1818.

Die Direktion

der Thüringischen Eisenbahn-Gesellschaft.
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Ausfertigung.

Die gerichtliche Verhandlung des Inhalts:

Verhandelt

Erfurt am 20. Januar 1848

im Lokale

der Thüringischen Eisenbahn · Gefellschaft.

Rachdem die Direktion der Thuringischen Eisenbahn-Gesellschaft darauf

angetragen hatte, Behufs gerichtlicher Vollziehung des Planes fur die Emission

von 20,000 Stück Prioritats-Obligationen der Thüringischen Eisenbahn-Ge-

sellschaft über zusammen vier Millionen Thaler, einen Kommissarius abzuord-

nen, hatte sich unterzeichneter Deputirter hierher begeben.

In dem Situngssaale der Gesellschaft wurden angetroffen:
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I. Die Mitglieder, welche den Verwaltungsrath der Gesellschaft bilden:.

1) Herr Graf von Keller,
2) Herr Major Dr. Batsch,
8) Herr Geheimer Regierungsrath Arzberger,
4) Herr Geheimer Kommerzien-Rath Wucherer,
5) Herr Bürgermeister Rasch,
6) Herr Kaufmann Jacob,
7) Herr Rath und Ober-Steuerkassirer Oschmann,
8) Herr Bergrath Glenck,
9) Herr Geheimer Landes-Direktions-Rath von Helldorff,

10) Herr Geheimer Regierungsrath Heerwart,
11) Herr Kaufmann Volland.

Die sub 1, 2 und 8 aufgeführten Herren bilden mit den nachgehends

aufgeführten Herren

II. die Direktion der Gesellschaft, namlich

12) Herr Stadtrath Herrmann,
13) Herr Kommerzien-Rath Völker,
14) Herr Major Schumann,

welche letztere gleichfalls anwesend waren.

Die Herren sind sämmtlich dem Deputirten von Person bekannt.

Seitens des Herrn Grafen von Keller wurde dem Kommissarius ein

geschriebener
Man für die Emission von 20,000 Stück Prioritäts-Obligationen der

Thüringischen Eisenbahn-Gesellschaft über zusammen

vier Millionen Thaler

d. d. Erfurt den 1. Januar 1848

in drei gleichlautenden Eremplaren mit annectirten Formularen zu

a) einer Prioritäts-Obligation über 1000 Thaler,

b) eines Zins-Coupons,
P) eines Talons

übergeben, mit der Erklärung, daß dessen gerichtliche Vollziehung erfolgen sollc.
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Zu dem Ende wurde der uberreichte Plan durch den unterzeichneten De-

putirten in Gegenwart sämmtlicher Herren vorgelesen, worauf sich dieselben zu
dessen Inhalte gerichtlich nochmals bekannt, auch denselben in Gegenwart des

Deputirten in allen drei Exemplaren mit ihrer Namensunterschrift unter-

zeichnet haben.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben:

Graf von Keller. Dr. K. Batsch. Arzberger. Wucherer.

Rasch. Jacob. A. Oschmann. G. Elenck.

J. von Helldorff. F. Heerwart. K. Volland.

Herrmann. Völker. Schumann.

Geschehen wie oben

gez. Adlung,

Oberlandesgerichts-Assessor

wird zu dem vorstehenden Emissions-Planc unter dem Siegel und der verord-

neten Unterschrift des Gerichts hierdurch ausgefertigt.

Erfurt den 20. Januar 1848.

G
Königlich Preußische Land= und Stadt-Gerichts-

Kommisßon VI.

Der Richter

Adlung,

Oberlandesgerichts-Assessor.

Pabst.
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Tilgungs-Plan
der Anleihe der

Thüringischen Eisenbahn-Gesellschaft

von

vier Millionen Thalern

in

20,000 Partial-Obligationen zu 1000, 500, 200 und 100 Thalern

rückzahlbar mit der jährlichen Ausloosung.
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— Kusgabe Einasahme. —L
# der einzulösenden Obligationen. an DObligationen

2 Amabl in Serien. l Prozen: in Serien. Haupt= Cass.

zZs# r. . B. Kapital Tilgung al " -l c B. betrag 1*s soooS0o . —i*-*e #. » «ooo9ezsoomk,. goowlth W tm-

1849 2 10 38 54 20,000 20,000 — 4981,990l7,4629,946:3.980000——s

1850 3 10 39 51 20,00 /20,000 900 4959580 7,423 9,895 3.959,100M
51 3 11 41 51 21,800 20.000 1,840) 492 1,9069 7,382 9,844 3,937,300 40
52 3 11 43 57 22,8002 00 2 11 489 1,8 7,339 9,787 3.914,5000211—
53 3 12 45 59 23,90002O0,000 , 41,946294 , 728 3,890, 6009
54 3 13 46 62 24,000 20,004923 483 , 666 3650023
55 3 « 13 49 67 26,00| 20,000 6,0434 480 1,9020 7,199 9,599 3,839,700.31—

56 3 14 51 70 27.Wo 20,000 O6G 7, 148 0,529 3,812,50031
57 4 14 53 69 28,200 20,00] B. 437] 4731.892 7,095 9,160 3,784,00027 —
58. 4 14 560 7 29,700 20,00 9,720 469 1, 7,039 9,385 3,754.30020 —
59 4 15 58 79 31,000 % 3 006

1860 4 16 61 83 32,200 20.00/12,4210, 0055 —
61 4 17 64 86 33, 20,003,914 450.830 6, 856 9.137 3.,656, 00004 —
62 4 19 66 87 35,400 20,00 L 6,790 9,050 3,621 500 391 —

63 5 19 69 88 37,100 0,00032 448 1,792 6,721 68,962 3,584.4001 —
64 5 19 72 98 38,700 20,000 18,702 413 1, ,49 8,864 3,545,700 2 —
65 5 20 77 100 40,400 20,000|20,1434 438, 572 ,764 3,505,300431 —

66 5 22 70 105 42,300 20,000 2,261 433 6,493 8,659 3,463,000 48 —
67 6 21 87 110 44,200 20,000 24, 165 427 ,710 6,410 8,548 3.418,800 13—

68 5 24 86 120 46,10020,00,14 4226 6,324 8,420 3,372,700/54 —
60 6 24 91 120 48,200 20,000 28,724 416% 6.233 S, 309 3324, 500 4 —

1870 7 25 94 121 50,400 20,000 30. 39144% 6, 19 8,188 3,274,1000881 —
71 7 26 99 129 52,700 20,00|32,665402ç„OO 8,059 3,221,500 54 —
72 6 28 103 144 55,0001 20,00035,037 396 1,583 5,937 7,915 3,166,400 37—

73 7 29 108 145 57,600% 20,00037, 512 380 1,554 5.829 7.770 3,108,80003 —

74 8 30 112 147 60,100 20,0001,10 381 1,5214 5,177,623 3,048,7000 —
75 8 31 118 157 62,800 u 4% 08 37325 900

76 8 33 123 165 65,6001 20., 000 45,634411 365 290300 3 —
77 9 34 129 168 68, 6001 20, 000 48, 566611 356 1, 426 5,34% 133 7,851,700 364 —

78 9 36 134 179 71,7001 20,000 51,6733) 347 2 ,9 2,780,000 10 —
79 9 37 140 104 74,900 20,000| 54,900 3381,3053 5,073 6,760 2.705,100,— —

1880 10 39 147 193 78,20 OO00 , O0 S 1 4.96 6,567 2,626,900, 701 —
81 10 41 153 207 81,8001 20,000 61,78911 318 1,273 4,773 6, 360 2,545,100.70 —

82 11 43 160 210 85,5001 20,000 , 470307 1,230 4,.6136,150 2,459,600 401 —
83 11 45 168 222 89,300 20,0000. 18 2966% 85 4, 442 P5,928 2,370, 300 18 —
84 12 46 175 233 93,3001 000 33644 % 4,270 695 2,277,000364.—
85 12 49 183 215 97,600 , 53 2720 4,087 5,450 2178 400 30 —

86 12 52 191 257 101,900 20,000 Bl,927 2600 1,038 3,896 5,107%,077,900,27—
87 14 52 199 2607 106,5000|N6, 512 44 986 3,697 4,926 1,971,000 121 —

88 14 56 209 275 111,300 20,000.0 91,305 232 930 3.488 4,651 1,859,700 5 —
89 14 58. 218 2971115,300 20,000 6, 3131 8-2 3,270 4,354 1,743,400131 —

1890 15 61 228 3050 121,6001,54 203 811 3042 4.049 1,621,800 35 —
91 16 63 238 319 127,000 20,000 107,019 187 748 2,804 330 14

92 17 66 249 320 132,700 20,000 112r 170 682 2555 3.401 1,362,10034—
93 17 70 261 3408, 700, 000|11, O05„ 1 6122 3,056 ,22 400
94 18 72 272 366 145,0000 W, 000 124,9475 135 540 25022 2690 1,078,400 40 —
95 19 76 263 379 151,50|20, 000 131, 472 116 464 1,.739 2311N6, 900 12
96 20 79 797 394458,300 20,000, 138,289 96 385 1,422917 78, 6002 —

97 21 83 310 409 165, a00 20,000 145,413 75 302 1,132 1,508 603,200 13 —
91 837 324 435 77,800 20,000 157,856 54 215 808 1,073 431,30056 —

99 23 90 339 449 180,7001 20,000 160,632 31 125 469623 24.700 3 —
1900 23 95 354 474 188,700 20,000 168.7633 8 30 115 150 61,000 631 —
1001 8 30 F 115 150 61000 –— 60,9334 — — — ———
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